
Im Übrigen wendet sich die Unterlagenanforderung des Sonderprüfers an die Kon-
zerngesellschaften des Eurofins-Konzerns, vor allem an die Eurofins Genomics B.V .
Für Konzernunternehmen besteht jedoch kein Einsichtsrecht des Sonderprüfers nach
§ 145 Abs . 1 AktG . § 145 Abs. 3 AktG, der die Rechte des Sonderprüfers im Hinblick
auf Konzernunternehmen regelt, nimmt ausdrücklich nur auf § 145 Abs . 2 AktG (Auf-
klärungs- und Nachweisrecht) Bezug. Unabhängig von der Reichweite des Prü-
fungsgegenstandes besteht dementsprechend kein Einsichtsrecht des Sonderprüfers
bei Konzerngesellschaften (allg .M ., Schmidt/Lutter, § 145 Rn. 18 ; Spindler/Stilz § 145
Rn . 18 ; Schröer, MüKo AktG, 2 . Aufl., § 145 Rn . 21) .

Vorliegend ist weiter zu beachten, dass insbesondere der Hauptaktionär der MWG-
Biotech AG keine deutsche Gesellschaft ist und insofern auch nicht deutschem
Recht unterliegt . Nach unserem Kenntnisstand ist die Frage der Rechte eines Son-
derprüfers bei ausländischen Gesellschaften weder europarechtlich geregelt noch
Gegenstand eines bilateralen Abkommens mit den Niederlanden . Insbesondere das
in der Kommentierung häufige genannte EuGVÜ bzw. dessen Nachfolger, die Ver-
ordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO), ist vorliegend nicht an-
wendbar . Ein Hauptversammlungsbeschluss ist gerade keine Gerichtsentscheidung.
Aber selbst wenn es sich bei Gottschalk, Becker & Partner um einen gerichtlich be-

stellten Sonderprüfer handeln würde, hätten wir erhebliche Zweifel, ob die entspre-
chenden Bestimmungen des EuGVVO tatsächlich auch zu einer Erstreckung der

Rechte des Sonderprüfers nach § 145 Abs .3 AktG ins Ausland führen würden. Die
Frage, ob § 145 Abs . 3 AktG darüber hinaus eine niederländische Gesellschaft bin-
det, richtet sich ausschließlich nach niederländischem Recht. Hierzu können wir in-

haltlich keine Stellung nehmen . Allerdings halten wir es für wenig wahrscheinlich,

dass es eine entsprechende Anerkennungsregelung in den Vorschriften des nieder-
ländischen Rechtes gibt .

Laurenz Meckmann, LLM
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keine "quasi-staatsanwaltlichen Ermittlungsbefugnisse" zu . Vom Zweck der Sonder-
prüfung her lässt sich das Prüfungsrecht nur für solche Unterlagen rechtfertigen, die
für die Prüfung von irgendeinem Interesse sind (Schröer, MüKo AktG, § 145 Rn . 10) .
Ein mittelbares Interesse reicht dabei zwar aus, jedoch muss der Sonderprüfer bei
der Auswahl der einzusehenden Unterlagen nach pflichtgemäßem Ermessen vorge-
hen (Spindler/Stilz, § 145 Rn . 11) . Vor diesem Hintergrund ist die Unterla-
genanforderung, wie sie die Anforderungsliste zu Prüfungsgegenstand 10 darstellt,
unverhältnismäßig .



Von: Florian Heupel [mailto:FlorianHeupel@eurofins.com]
Gesendet : Mittwoch, 28 . Januar 2009 12:22
An: Arno Kramer
Cc: MatthiasWeber@eurofins .com; Elisabeth Schroeter
Betreff: MWG - Unterlagenanforderung
Wichtigkeit : Hoch

Sehr geehrter Herr Kramer,

hiermit möchten wir zu zwei noch offenen Punkten Stellung nehmen :

1 . Beschlüsse des Aufsichtsrats / Vorstands 2008 :
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A) Eine Herausgabepflicht für Vorstands- und Aufsichtsratsbeschlüsse besteht bezüglich
des Geschäftsjahres 2008 nicht . Eine Auslegung des Sonderprüfungsauftrags und
insbesondere des Prüfungsgegenstandes 1 ergibt, dass sich dieser ausschließlich auf das
Geschäftsjahr 2007 bezieht . Diese Auslegung folgt aus dem Wortlaut des Antrags unter
Berücksichtigung der Umstände der Antragstellung in der Hauptversammlung vom 22.
Oktober 2008 und wird durch die im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung
erfolgten Aussagen zwanglos bestätigt . Sie ist ferner geboten, da es bei der
Hauptversammlung am 22. Oktober 2008 keinen eigenständigen Tagesordnungspunkt
"Sonderprüfung" gegeben hat. Insofern ist auch nach dem Auslegungsgebot der gewollten
Wirksamkeit des Beschlusses davon auszugehen, dass dieser im Rahmen der
bekanntgemachten Tagesordnungspunkte erfolgte, wofür vorliegend lediglich die
Tagesordnungspunkte "'Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2007" in Betracht kommen .

B) Im Übrigen ist der Prüfungsgegenstand 1 nicht hinreichen bestimmt und
widersprüchlich formuliert, so dass eine einschränkende Auslegung auf, jedenfalls aber in
Richtung der drei konkret genannten Prüfungspunkte vorzunehmen ist . Auch insofern fehlt
es dem Prüfungsgegenstand 1 an jeglichem Bezug zum Geschäftsjahr 2008 .

2. Anforderungsliste Prüfungsgegenstand 10 :

Hierbei gehen wir davon aus, dass alle die MWG betreffenden Informationen von uns
geliefert wurden . Was die Informationen zur Eurofins Gruppe anbetrifft, sehen wir uns
nicht im Stande, diese zu liefern, da diese bei uns nicht vorliegen . Abgesehen davon
sehen wir in Ihrer Anforderungsliste folgende Problematiken :

A) Die Anforderungsliste ist deutlich zu weitgehend . Prüfungsgegenstand 10 bezieht sich
nicht auf jegliche Geschäftsbeziehungen zwischen der MWG-Biotech und anderen
Konzerngesellschaften, sondern nimmt ausdrücklich Bezug auf die Prüfungsgegenstände
1-9 .

B) Im Hinblick auf Unterlagen der Eurofins-Obergesellschaften hat der Sonderprüfer wohl
kein Einsichtsrecht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei den betroffenen
Gesellschaften überwiegend um ausländische Gesellschaften handelt, stellt sich die
generelle Frage der Rechtsgrundlage Ihres Ersuchens .



Gerne stehen wir Ihnen, wie auch bisher, jederzeit für weitere Auskünfte und Rückfragen
zur Verfügung .

Mit freundlichen Grüßen,

Florian Heupel .

Dr . Florian Heupel
Vorstand
MWG Biotech AG
Anzinger Strasse 7a
D-85560 Ebersberg
Phone +49 8092 8289 0
Fax +49 8092 8289 591
www.mwg-biotech .com

MWG Biotech AG
Sitz der Gesellschaft : Ebersberg
Handelsregister: Amtsgericht München HRB 123420
Vorsitzender der Aufsichtsrats: Dr. Matthias-Wilbur Weber
Vorstand : Dr. Florian Antonius Heupel (Sprecher), Dr. Bruno Poddevin, Elisabeth Schröter
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Gottschalk, Becker & Partner
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Schematische Darstelluna der Übertraaunasaeschäfte mit der Schwesterae-
sellschaft MEDIGENOMIX und der Schaffuna der Holdinastruktur (PG 2. 6. und
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Für Zwecke der Sond erarüfuna maßaebliche Grobstruktur des EUROFINS-
KONZERNS
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